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Vom Kloster Muri in der Helvetik

Der Biirgereid

VON DR. HANS MULLER

Nach dem Einmarsch der Franzosen in die Schweiz im
Friithjahr 1798 und dem Zerfall der alten Eidgenossenschaft er-
hob sich auf deren Trimmern die Helvetik. Die neue Verfassung
der «Einen und unteilbaren Helvetischen Republik» schuf zwei
Réte: den Senat und den Grossen Rat. Ein fiinfgliedriges Direk-
torium tbernahm die Leitung des gesamten Staatswesens, das
erfiillt werden sollte mit den Errungenschaften der franzosi-
schen Revolution, der Freiheit und Gleichheit.

Das Freiamt selbst hatte in den Marztagen seine offizielle
Freilassung aus dem Untertanenverband erhalten, und am 28.
Méarz entsagte das Kapitel des Klosters Muri im Namen des
Fiirstabtes Gerold II. der niedern Gerichtsbarkeit. Noch vor der
Abreise des Abtes, am 29. Januar, «trug der Murikonvent den
bereits tief in das Volk gedrungenen Ideen der franzésischen
Revolution notwendig Rechnung» und «schenkte den zinsenden
Bauern den Fall, Fried- und Ehrschatz und liess zugleich durch-
blicken, sogar den kleinen Zehnt und die Fastnachthiihner ent-
weder ohne oder fiir eéine geringe Entschidigung zu erlassen».')
Das Freiamt wurde ein Teil des neu geschaffenen Kantons Ba-
den, indessen huldigten nur wenige Freidmter den aus Frank-
reich kommenden Ideen des Umsturzes. «Das freche Wagnis des
franzosischen Botschafters Mengaud, die Stadt Aarau zur Zeit
der daselbst versammelten eidgenossischen Abgeordneten (Jan-
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ner 1798) in Aufruhr zu versetzen, hatte die Landbevélkerung
emport. Alte Waffen, die noch mit feindlichem Blute gefarbt
waren, holte man aus den verborgensten Winkeln, um fiir Re-
ligion und Vaterland zu kimpfen».?) Allein die franzosischen
Bajonette waren die stirkern, und nach dem kurzen Gefechte
bei Hagglingen am 26. April 1798 verstummte jeglicher Wider-
stand im Freiamt. «Die Murikonventualen erkannten jetzt die
drohende Gefahr und sandten einen Abgeordneten an die sie-
genden Franzosen mit der Bitte, dem Kloster eine Schutzwache
zu gewihren. Der Bescheid war unbestimmt; denn Pinol, der
Brigade-Chef der 16. Legion, antwortete: «Alle Diener der Reli-
gion koénnen sich des Schutzes der franzosischen Armee er-
freuen, wenn gie ihren Pflichten obliegen und dem Volke den
Gehorsam, welchen es den Gesetzen schuldig ist, predigen.» Nach
zwei schreckensvollen Tagen kam General Jordi mit seinen Hu-
saren plotzlich gegen das Kloster angesprengt. Seine erste Be-
griissung war: «Freund allen denen, die mir Freund sind!»
Nach erhaltener Antwort versicherte er das Gotteshaus seines
Schutzes; befahl fiir die ankommenden Offiziere Tafel zu be-
reiten und den 6000 Mann, welche truppenweise eintreffen,
Brot und Wein zu geben. Jordi verlangte aus der Bibliothek die
besten Schweizerkarten, notierte sich alle Wege, welche nach
Einsiedeln fiihrten, und schwor: «Morgen abends will ich in
Einsiedeln sein und wenn 10000 Teufel im Wege stiinden.»
Nachmittag um 1 Uhr brach .er nach Zug auf, befahl, Wein
nachzufithren und liess die wohlwollende Mahnung zuriick: die
Kirchen fleissig zu schliessen, weil bei den nachriickenden Trup-
pen wilde und raubgierige Burschen seien. Lebensmittel fiihrte
die franzosische Armee keine bei sich; aber an Kriegsmaterial
hatte sie Ueberfluss. Das Kloster Muri war fiir die Pliinderung
ausersehen; allein die reichliche Bewirtung der Offiziere und die
Freundlichkeit, womit die Konventualen denselben begegneten,
hatten es gerettet.»®) General Jordi liess zum Schutze des Klo-
sters 18 Mann zuriick. Indessen drohte die Gefahr von anderer
Seite. Am 8. Mai 1798 belegten die helvetischen Réate simtliches
Vermdgen der schweizerischen Kloster und Stifte mit Sequester.
Ja, am 6. Juni beschloss der Grosse Rat in geheimer Sitzung im
Prinzip die Aufhebung der Kloster, und der Senat stimmte zu,
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indem er am 20. Juli einem Novizenverbot Gesetzeskraft verlieh.
Ein Gesetz vom 17. September regelte den einstweiligen Fortbe-
stand der auf den Aussterbe-Etat gesetzten geistlichen Institute.
Ihr gesamtes Vermoigen wurde zum Nationaleigentum erklart
und unter weltliche Verwaltung gestellt. Ueberschiisse aus der-
selben sollten fiir Schulen und Armenanstalten verwendet wer-
den. «Sonst — wie Wilhelm Oechsli ausfiihrt') — war die hel-
vetische Republik keineswegs so kirchenfeindlich, wie die Geist-
lichkeit beider Konfessionen sie dem Volke darzustellen beliebte.»
Dass die Helvetik den Klostern nicht gewogen war, beruhte
zweifellos auf den aufklarerischen Ideen des 18. Jahrhunderts
und aus dem Bestreben, in finanziellen Bedrdngnissen sich am
Reichtum der Kloster zu erholen. Leuthold weist noch auf den
Umstand hin®): «Wer zuerst gegen jene Neuerung Stellung ge-
nommen hatte, waren die Kloster. Ueberall unterstiitzten sie,
das gilt besonders fiir Muri, die Konstitutionsgegner und Fran-
zosenfeinde. Dem Abt Gerold II. war ja, als deutschem Reichs-
fiirsten, schon die Richtung, die er einschlagen musste, vorge-
zeichnet».’) Im Abschnitt «Kirchenwesen» dussert sich iibrigens
Rolf Leuthold in seinem Buche «Der Kanton Baden 1798—1803»
wie folgt): «Es lag im Geiste der Revolution begriindet, dass
Hand in Hand mit der Umwéilzung eine Auseinandersetzung
mit der Kirche einsetzen musste. Man darf aber nicht behaup-
ten, dass die Vertreter der Helvetik, abgesehen von einigen radi-
kalen Elementen, antikirchlich eingestellt gewesen waren. Vor
allem kann man es den Kantonsbehorden nicht nachsagen. Ge-
wisse aufkldarerische Tendenzen waren allerdings da, wenn man
bedenkt, dass nicht jedermann die Existenzberechtigung der
Kloster bejahte. Die Eingriffe auf dem Gebiet der Kirche ge-
schahen aber durchwegs auf Anordnung der Landesbehorde
und es ist bezeichnend, dass die Uebergriffe ausschliesslich von
auswartigen Elementen ausgeiibt wurden. Es war gerade die
Kantonsbehérde, die allzu schroffe Erlasse von oben abzuschwi-
chen suchte, und Mitglieder der Verwaltungskammer waren es,
die fiir einzelne Kloster Schitze aufbewahrten, um deren Abgabe
an den Staat zu umgehen.» Was Muri besonders anbetrifft, be-
tont er’): «In den zwei ersten Jahren bestand zwischen beiden
ein andauernder, stiller, aber ziher Kampf; auf der einen Seite
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stand der Staat mit allen seinen Machtbefugnissen, auf der an-
dern das mit passivem Widerstand ringende Kloster. Man darf
dem Vorgehen der Regierung eine gewisse Gewalttitigkeit nicht
absprechen. Sequestrierung und Sikularisierung waren gewalt-
tatige Eingriffe, die sich nur im Zusammenhang mit der Revo-
lution rechtfertigen liessen, mit rechtlichen Zustinden aber
nichts zu tun hatten. Die Einsetzung eines Verwalters nahm dem
Muri-Konvente den Rest von Selbstindigkeit. Von jetzt an war
man von den Behorden ganz abhidngig. Bekanntlich war der Abt
mit zwei Konventualen unter Mitfiihrung einer Anzahl von
Kostbarkeiten vor dem Einmarsch der Franzosen iiber den
Rhein geflohen. Schon dies hatte die Behérden zum Aufsehen
gemahnt. Zudem hatte sich von Anfang an im Freiamt unter der
Bevolkerung ein starker Widerstand gegen die neue Konstitu-
tion gezeigt. Wie weit der Einfluss der Konventualen auf die
Bevolkerung ging, ist schwierig festzustellen. Doch waren die
Beziehungen so eng, dass es den Klosterinsassen nicht schwer
fallen musste, die Leute in ihrer antirevolutiondren Stimmung
zu bestirken. Dies zeigen vor allem die Vorginge bei der Lei-
stung des Biirgereides.»

Indessen blieb, wie P. Kiem ausfiihrte,”) nach der Besetzung
des Freiamts durch die Franzosen, der Muri-Konvent, «wenn
er schon zufolge der Emigration oder Deportation seiner Vor-
steher beraubt und wegen seines Reichtums und seiner Lage dem
Revolutionssturme besonders ausgesetzt war, unerschiitterlich
beieinander.» Es galt fiir ihn: «Rettung des Klosters um jeden
Preis, auch mit den grossten materiellen Opfern. — Als zweiten
Grundsatz stellte das Kapitel am 16. Méarz fiir diese Zeit des
Umsturzes auf: sich jeder politischen Stellung ferne zu halten
und demnach jede diesbeziigliche Correspondenz zu vermeiden,
welche dem Kloster nur die leiseste Gefahr hétte bereiten kon-
nen.»'") Es erfolgte nun die Inventaraufnahme durch den Re-
gierungsstatthalter Weber, und daraufhin wurde die Verwal-
tung in weltliche Hinde gelegt. Fiir die Regierung wie das Klo-
ster eine sehr unerfreuliche Angelegenheit brachte sodann die
Bestellung eines «Regierungskommissidrs zur Aufsplirung und
Rettung beweglicher Klostergiiter» durch das Direktorium, na-
mentlich auch durch die Wahl des Ludwig Hartmann aus Lu-
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zern, der samt seinen Genossen spiater wegen Unterschlagung
verurteilt werden musste. Der Konvent sollte unbedingt die Ver-
wahrungsorte von Schitzen und Kostbarkeiten nennen und sich
liber weitere Punkte dussern, wie sie aus folgender «Ehrerbie-
tiger Vorstellung an Biirger Commissire Hartmann» vom 24.
Juli 1798 hervorgehen:™)

«Blirger Commissare!

Sie hatten die Giite, uns die Schlussverordnung des Direc-
torii vom 21ten Juli in Copia mitzuteilen: wo Thnen ein doppel-
tes Verzeichnis aufzunehmen befohlen wird:

1. Ein spezifiziertes Verzeichnis des gegenwirtigen Vermo-
genszustandes der Kloster, Abteien und geistlichen St1ftungen in
Helvetien, und ihren Schulden.

2. Ein Verzeichnis der in denselben lebenden Personen nach
ihrem Geschlecht, Alter, Stelle, die sie bekleiden, der Zeit ihres
Eintritts, und den Betrag ihrer eingebrachten Aussteuern.
Ersteres war langst, und mit einer vielleicht beispiellosen Ge-
nau- und Aufrichtigkeit so geschehen, dass man wirklich das
Verborgenste, und aus Drang der Zeiten lingst in ferne Sicher-
heit gebrachte, ansetzte; und was man nicht ganz sicher wissen
konnte, mit einem gewissenhaften Ongefdrd bezeichnete. Wir lie-
ferten das unterm 25ten Mai datierte spezifizierliche Inventarium,
Biirger Commissiar, in Ihre Hande; und Sie hatten die Giite,
in den verbindlichsten Ausdriicken ihre Zufriedenheit zu be-
zeugen.

Passive Schulden hatten wir bisher keine.

Das zweite geschah mit gleicher Bereitwilligkeit, Offenheit
und Gehorsam. Wir iibergaben Ihnen den neuesten vollstindigen
Katalog, wo alle Personen nach ihrem Geschlecht, Alter, Ge-
burtsort, Zeit ihres Eintritts in hl. Orden, verzeichnet sind. Zu
vollestem Kenntnisse des Ertrages der eingebrachten Aussteuern
(der zum Nutzen der sich um Nichts eines Kinds entlastenden
Familien stets dusserst gering zu sein pflegten) legten wir Thnen
die Auskaufs-Briefe alle selbst in originaliter vor. Viere man-
gelten, die aber wenig oder gar nichts eingebracht.

Unterm 23ten dieses beliebten Sie uns abermal einen Auszug
dero Instruktion mit dem ausdriicklichen Befehl zuzusenden, in-
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nert 4 Stunden dariiber bestimmten Aufschluss zu geben. Laut
dieser Note ging dero Auftrag besonders auf 2 Punkte.

1. Die Zahl der anwesenden und abwesenden Monche, ihr
Alter, und ob dieselben geneigt seien, das Kloster mit
Vorbehalt des Jahrgeldes zu verlassen, oder ob sie fer-
ner beisammen zu leben wiinschen?

2. Den Geistlichen aller Kloster begreiflich zu machen, dass
sie nur dann auf eine billiche Versorgung hoffen konnen,
wenn sie sich ruhig betragen, und sich dem Willen der
Regierung unterziehen, und dass keiner auf irgend eine
Entschadigung werde Anspruch machen konnen, der et-
was dem Kloster Zugehoriges verdussert habe, wenn er
es nicht vorher wieder zuriickliefere.

Sobald unsere gottesdienstlichen und klosterlichen Verrichtun-
gen es nur erlaubten, alle in verschiedenen Geschéiften verteilte
Patres, Fratres und Briider zusammen zu berufen, ward der
einmiitige Entschluss und Begierd von allen gedussert, ihr Opfer
dort nach der einmal geschworenen Regel zu vollbringen, wo sie
es gelobet, und in ihrem Beruf am Fuss jener Altire zu sterben,
wo jeder seine ersten Geliibde getan.

«Alle im Gotteshaus Muri anwesenden und unterzeichne-
ten Religiosen erkliren hier mit eigener Unterschrift ein-
miitig, dass sie mit ihrem Beruf, Stand, Kloster, zufrie-
den, solang in selbem verbleiben werden, als sie nach
ihrem Beruf, Stand und getanen Geliibden unter ihren
geistlichen Obern leben konnen und daran durch keine
Gewalt gehindert und bei ihrem dem Kloster gehdrigen
Eigentum geschiitzt werden.»

Alle im Kloster anwesenden unterschrieben sich eigenhindig,
setzten zu ihrem Namen zugleich, wie befohlen, die Stelle, die
sie im Kloster bekleiden, und gaben sich Miihe, dem Willen der
Regierung sich zu unterziehen.

Sie riefen uns alle vor, wir erschienen alle und beteuerten
miindlich gleiches. Dass aber keiner von uns den Willen jemals
gehabt oder auch nur kiinftig haben konne, etwas dem Kloster
Gehoriges zu verdussern, bezeugt die Unmoglichkeit, in die wir
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uns durch das genaue Inventarium freiwillig gesetzt und die
mehr als gemeine Offenheit, mit der wir die verborgenen und
entferntesten Sachen eben deswegen so genau angaben, weil wir
durch diese vielleicht iibertriebene Redlichkeit zu verdienen hoff-
ten, bei unserer bisherigen klosterlichen Subsistenz desto eher
geschiitzt zu werden.

Die einstweilige Niederlage und Ort der in Sicherheit ge-
brachten hl. Gefisse, Kirchen-, Altar- und anderer geistlichen
Giiter und Silbergeschirrs jetzt verraten zu miissen, bitten und
hoffen wir desto ehender verschont zu werden, da eines Teils die
uns mitzuteilen beliebten Dekrete und Instruktionen Sie, Biirger
Commissar, dazu nicht ausdriicklich zwingen; unsere Redlich-
keit Thnen gut stehet und wirklich unser Gewissen, eingelangte
Protestationen und die Wichtigkeit der Sache selbst hindern,
ohne voreingeholte Willensmeinung unserer geistlichen Obern
und samtlich ausser dem Kloster befindlichen Mitbriider einen
flir uns alle gleich wichtigen und bedenklichen Schritt voreilig
und eigenméchtig zu tun.

Erhoren Sie unsere so flehend demiitige Bitte, verschonen
Sie unser Gewissen, und genehmigen Sie die teuere Versicherung
unserer stets entschiedensten Achtung und ausgezeichneten Ver-
ehrung.

Muri, den 24ten Juli
1798.
Dekan und Konvent des
Gotteshaus Muri.
P. Leodegar, Sekretir.»

Erst nachdem der bischofliche Kommissir Krauer in Lu-
zern mitgeteilt hatte: «Die Muri-Konventualen diirfen im Drange
der Zeiten, ohne Verletzung des Gewissens, die verborgenen
Schitze opfern», wurden die Verwahrungsorte genannt. Es folg-
ten daraufhin die Verhaftung von vier Patres und neue Note
fiir das Kloster. Wir vernehmen davon in einem Schreiben des
Pater Gregor Koch, Dekan, vom 9. August 1798 an den General-
vikar'®):
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«Hochgréafliche Exzellenz!
Hochwiirdigster, Hochgeborener Herr Domdechant!
Gnadiger Herr Herr!

Bei dieser Gelegenheit sollte nicht ermangeln, den Erfolg
unserer letzten Beratschlagungen iiber Immunitidt und andere
unsere Geschéifte anzufiigen. — Den 21ten Juli kam B. Hart-
mann von Luzern als Commissdr des Vollziehungs-Directoriums
mit B. Ronca, Wiederkehr, Weber, Senn, Bell und andern ihres-
gleichen zu uns. Gleichheit herrschte iiberall: wir wurden ohne
Unterschied des Standes vor weltliche Verhore gefordert, im
Kloster selbst arretiert, Truppen eingelegt, alle Zuginge ver-
sperrt, die Wache nicht nur ums Kloster, sondern selbst mitten
in der Kirche und bis zum Fusse der Altire mit aufgepflanztem
Bajonett gestellt; endlich die heiligen Gefisse und Zieraten des
Altars mit Gewalt, so wie P. Subprior, P. Adelbert, P. Secretair
und ich nach Aarau, das Silber und Gold in Nationalschatz, wir
vor den Justizminister, von da in zweitigigen strengsten Arrest,
wie Malefikanten gesperrt, ohne dass wir heute noch (ob wir
gleich dafiir anhielten) eine wahre Ursache unserer Verhaftung
oder unserer Entlassung recht wissen. Indessen wurde das Klo-
ster beraubt, die Vergebung der Pfarre und anderer Pfriinden
und Patronatsrechte an die Verwaltungskammer iibertragen und
wirklich befohlen, den Ertrag jeder Pfarr- und andrer Pfriin-
den, die nach unseren Urkunden nur vom Bischof abhingen, der
weltlichen Einsicht vorzulegen, woriliber ohne Zweifel D. D.
Decani rurales das mehrere relatieren.

Was bei diesen Umstinden uns oder vielmehr unsere fiir
ihre Herde besorgten Pfarrherren adngstlich plaget, ist der Biir-
gereid, der in hiesiger Gegend nach dem 19ten August ohne Un-
terschied des Standes von weltlich und Geistlichen zu schworen
ist.

Er ist fiir alle gleich, wie er lingst im 24 § der Konstitution
zu lesen war.

«Ich schwore dem Vaterland zu dienen, der Sache der Frei-
heit und Gleichheit als ein guter und getreuer Biirger mit aller
Piinktlichkeit und allem Eifer, so ich vermag, und mit einem
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gerechten Hass gegen die Anarchie und Ziigellosigkeit anzu-
héngen.»

Ist eine Anstosslichkeit hierbei, so dorfte sie fiir die Laien
bloss in der Unbestimmtheit der Worte Freiheit und Gleichheit
sein.

Unser hlst. Vater Pius VI. sagt-in seinem dogmatischen
Breve vom 10. Marz 1791 «Aequalitatem, Libertatem a Conventu
jactatem in illud, ut jam probavimus, incidere, ut catholica sub-
vertatur religio.» |

In Frankreich ward einst der gleiche Eid verlangt: «Ich
schwore die Freiheit und Gleichheit zu handhaben und zur Ver-
teidigung derselben zu sterben.» Man stritt lang und heftig dar-
iiber. —otten™) fiel als ein Méirtyrer seines Gewissens, weil er
im Zweifel nicht schworen wollte, nicht schworen konnte. Es
gab tugendhafte Méanner, ich gestehe es, die diesen Eid leisteten,
allein es gab auch Heilige, die lieber starben, als ihn schwuren.
Ich lege die Griinde fiir und wider aus Barruels dritten Teil der
Geschichte der Klerisel in Frankreich wiahrend der Revolution
als Beilagen bei. Bei Geistlichen kommt die bisherige Immunitat
noch in einigen Nebenbetracht. In der Schweiz schwuren bisher
die Geistlichen den Weltlichen selten oder niemals.

Das bange Volk wartet auf den Vorschritt ihrer Priester:
von ihrem Beitritt hingt die etwasige Beruhigung ihrer Gewis-
sen ab, mit Freuden folgen die Schafe dem Beispiele ihres Hir-
ten. Aber desto grosser ist auch unsere Verantwortlichkeit vor
Gott und den Menschen, wenn wir aus Kleinmut oder Eigennutz
distinctionen erdenken, auf beide Seiten hinken und durch Zwei-
deutigkeit oder iibertriebenen Eifer Seelen verdammen und zu
einem religiosen oder politischen Fehltritt Anlass geben, der not-
wendig fiir die Zukunft mehr als grosse Folgen haben muss.

Das Verfingliche der Konstitution erkldart sich in Praxi je
mehr und mehr. Zehnden, Ehesachen, Patronatsrechte, Immu-
nitit, Gleichheit geistlich und weltlicher Macht sind bekannt:
allein Trennung der Priesterschaft in einem so wichtigen Punkt,
als der Eid ist, wiirde ohne Zweifel das Schrecklichste und Aer-
gerlichste sein. Wo ist aber ein anderes Mittel und Band der
Einigkeit fiir die Priesterschaft als in der Stimm und Lehre
ihres Oberhirten und Bischofs? Sie sind an dessen Statt Hoch-
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wiirdigster, Hochgeborener Graf! Ich flehe nicht sowohl fiir
mich als fiir dero selbst eigene Pfarrherren P. Luitfrid Faller zu
Boswil, P. Meinrad Bloch zu Biinzen, P. Bonaventura Weissen-
bach zu Muri, in ihrem und ihrer anvertrauten Herde Namen
um gnadigste Erorterung. Andere Seelsorger werden ohne Zwei-
fel gleiches tun oder getan haben.

Eine gemeinschaftliche Antwort wiirde wenigst die Meisten
beruhigen. Fiir uns im Kloster schreibe ich an papstlichen Nun-
tius. Mit Sehnsucht und Bangigkeit erwarte ich eine entschei-
dende Antwort und bin mit der vollesten Hochachtung und
tiefester Ergebenheit

Euer Hochgraflich Hochwiirdigsten Excellenz
Muri, den 9ten August
1798 Untertianigster Diener
P. Gregor Koch, Dekan.»

Unter gleichem Datum und in gleichem Sinne schrieb P.
Koch auch dem Nuntius, mit der Bitte um Weisung, wie man
sich zu verhalten habe. Er betonte dabei wieder: <«Sacerdotes
nostri parochi et Saeculares ad Curiam convolant. Periculum
urget, et ni tempestive occurratur, scandala et schismata immi-
nent.»™)

Die Eidabnahme durch besonders beauftragte Agenten sollte
im Kanton vom 19. bis 26." August durchgefiihrt werden. Da nun
im Freiamt darob grosse Unruhe entstand und religiose Beden-
ken iiberall gehegt wurden, hatte, noch bevor sich das Kloster
an den Nuntius und an den Generalvikar wandte, Dekan Josef
Mich. Wiederkehr von Villmergen die Geistlichkeit des Kapitels
Mellingen im Pfarrhofe in Wohlen versammelt. «Es wurde be-
schlossen), jeder Pfarrer solle am gleichen Tage, nimlich amn
1. Sonntag im August, seinem Volk aus der bisherigen Geschich-
te unserer Revolution beweisen, dass die gegenwirtige Regie-
rung Helvetiens eine rechtméssig eingesetzte Obrigkeit sei, mit-
hin von Gott Macht und Gewalt habe zu gebieten und verbieten,
zu belohnen und zu bestrafen, je nach eines jeden Verdiensten,
und dass Religion und Gewissen uns alle auffordern, einer sol-
chen Obrigkeit Treue, Gehorsam und Ehrerbietung zu leisten,
ansonst wir Gottes Ordnung widerstreben und uns selbst die
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Verdammnis ,iiber den Hals ziehen’ wiirden. Dieser Beschluss
wurde in einem ausfiihrlichen, die Stellung der katholischen Re-
ligion zu Regierung und Staat dartuenden, sehr nobel gehaltenen
Schreiben dem helvetischen Direktorium mitgeteilt, welch letz-
teres auch nicht unterliess, schriftlich seinen Beifall zu bezeugen.
Der schon genannte bischofliche Kommissar Krauer in Luzern
teilte in einem Zirkular mit, dass der Eid ohne Verletzung des
Gewissens geleistet werden konne. ,Dem Vaterlande dienen’,
schreibt er, ,die Ziigellosigkeit hassen, einer Freiheit und Gleich-
heit anhangen, welche dem Laster Feind und der Tugend Freund
ist, kann ja keinem gut katholischen Herzen missfallen und das
ist es, zu dem ihr euch durch den Biirgereid verbindet.»
Welches war nun aber die Stellungnahme des Generalvikars
und des Nuntius zur Frage des Biirgereids? Unterm 10. Aug.
schrieb ersterer dem Dekan des Klosters Muri folgendes™):

«<Hochwiirdiger, Hochgeehrtester Herr Dekan!

Mit wahrer Beklemmung und Teilnahme ersahe ich aus
euer Hochwiirden verehrlichen Schreiben, welchen raschen und
den geistlichen Rechten immer mehr eingreifenden Gang die
neue Helvetische Regierung gegen Stifter, Welt- und Ordensgeist-
lichkeit und am End gegen unsre heilige Religion selbst, wenigst
indirecte, sich herausnehme, erlaube und nach allem Anschein
in noch weit bedenklichern Mass herausnehmen werde.

Die vom Staat veranlasste, in Muri angefangene und iiber
Wettingen, Rheinau fortgesetzte, im Thurgau zu erwartende
weltliche Klostervisitation ist ein Zeichen hoser Absichten und
gefahrvoller Anschlige gegen alle geistlichen Inkorporationen.
Herzlich bedaure ich, dass wohl dieselbe mit andern Hrn Con-
fratribus militarisch behandelt und einer despotischen Inquisi-
tion in Aarau sich bloss gestellt gesehen habe: zweifelsohne wird
der Staat die Besetzung der dem fiirstlichen Stift inkorporier-
ten Pfarreien an sich ziehen. Das bedenklichste und in seinen
Folgen unabsehbarlichste Gravamen diirfte wohl, frith oder spat,
von dem auch der Geistlichkeit aufzudringenden Biirgereid ent-
springen. Was euer Hochw. tiber dessen Unzuldssig- oder Tun-
lichkeit glossieren, ist aus der Verfolgungsgeschichte der Galli-
kanischen Kirche richtig angefiihrt, in welcher die Meinungen
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eben so zerteilt waren, als sie es auch in der katholischen
Schweiz sein diirften.

Was euer Hochw. aus Barruels bekannter, fiirtrefflicher
Geschichte der Klerisei, 3. Teil, mir abschriftlich haben mitteilen
wollen, ist aus einem Verstosse nicht angeschlossen worden; sohin
(was ich sehr bedaure) weil ich gedachtes Buch nicht an der Hand
habe, mir nicht zugekommen. Der Herr Nuntius Apostolicus
wird euer Hochw. fiir die Religiosen dortigen Stifts wohl seine
Meinung &aussern, welche ich errate, dahin gehen dorfte, dass
nachdem Er bei Sr. papstlichen Heiligkeit auf seine und der Hrn
Bischofe Anlangen eine papstliche Entscheidung hieriiber nach-
gesucht hat, fiir dermalen nicht ohne Vorbehalt Kirchlicher Be-
stitigung oder der Rechte der Religion dieser Eid geschworen
werden moge. Sitten, Freiburg und Basel werden auch, wie ich
vermute, dhnliche Grundsitze aufstellen, weil es eben so wenig
zu raten ist, die Eidformel, welche einer orthodoxen Auslegung
empfanglich ist, und in der Oberfliche genommen, nur Anhidng-
lichkeit an die politische Verfassung zu fordern scheint, gerade
hin zu verdammen, als unumwunden gutzuheissen, wenn Frei-
heit und Gleichheit auch auf die Rechte und Gegenstinde der
Religion wollte ausgedehnt werden.

Bisher wollten C. n. Ordinarius den Fall noch abwarten, ob
und welcher Eid von der Bistumsgeistlichkeit in Helvetien ge-
fordert werde. — Doch haben sie sich auch eventueller bei
Sanétissimo nostro per Nuntiaturam angefragt; nur ist zu be-
dauern, dass in jetziger Lage hart oder gar nicht das Oraculum
Sedis Apostoliae, weil das Oberhaupt der Kirche im eigentlichen
Verstande gefangen ist, wird zu erhalten sein. Sollte nun, wie
euer Hochw. anzuzeigen scheinen, alle Kantone im Gefolge eines
Aargauischen Regierungsbefehles noch diesen Monat alle Staats-
biirger, geist- und weltliche schworen lassen, so wird wohl dieses
mehr dekliniert werden konnen, und eine Gleichformigkeit des
Benehmens wére sehr erwiinschlich. Unter einem frage ich mich
also im Verhaltungsbefehle fiir die riickfragende Geistlichkeit
an bei Sr. Hochfiirstl. Gnaden und werde mit nichster Post wie-
der an euer Hochw. das Resultat abgehen lassen, weil ich fiir
mich lber diesen &dusserst wichtigen Gegenstand pro Cinosura
Cleri nichts abzuschliessen erméchtiget bin.
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Ich empfehle iibrigens dem véterlichen Schutz Gottes wohl
dero Stift, dessen weiseste Vorsehung uns in diesen triibseligen
und angstvollen Zeiten beistehen wolle. Er wird noch sicher,
wenn die Zeit da ist, aufstehen zu richten seine Sach, Er, der
seine Kirche auf einen Felsen erbauet hat, gegen welchen die
Méchte der Finsternisse nichts vermogen.

Mit vollkommenster Verehrung geharre ich unabstillig

Euer Hochwiirden

Konstanz, den 10ten August
1798 Gehorsam-Ergebenster
Gr: Bissingen Vic: Generalis.»

In einem am 11. August erlassenen bischéflichen Zirkular'™)
wurde zu Handen der Geistlichkeit sodann erkannt, dass man
dieselbe nicht hindern wolle, den Eid, sofern dieser von den
Geistlichen abgefordert werden sollte, nach der vorgeschriebenen
Art und Formel zu leisten, da solche, wie sie dermalen laute, sich
nur auf die biirgerlichen Verhédltnisse beziehe und die Ue-
bung der katholischen Religion geméss des 6ten Artikels der
Staatsverfassung wohl kein Hindernis zu besorgen haben diirfte.
Damit aber doch die jedem unbeschrankte Gewissensfreiheit
auch von den katholischen Geistlichen wirksam behauptet werde,
so habe man sich vorher bei den konstitutionellen Gewalten mit
behutsamem Anstand zu erkundigen, ob nicht der Beisatz zu der
Eidesformel «Unnachgiebig der katholischen Religion» seine
Anwendung finden mochte. Man zweifle nicht, dass diesem «dem
biirgerlichen Verband unvorgreifende Reservation werde begne-
miget werden.» Sollte aber diese Reservation oder Beisatz von der
weltlichen Behorde nicht angenommen werden, so habe man zu
berichten und die weitere Ordinariats-Entschliessung einzuholen
und einen etwaigen Aufschub der Eidesleistung geziemend an-
zusuchen. Was die Bemerkung iiber den Beisatz anbetrifft, war
dies auch die Auffassung des papstlichen Nuntius, der am 13.
August in einem Schreiben an den Konvent bemerkte, dass, um
grossere Uebel zu vermeiden, der Eid geleistet werden konne
unter Beifiigung der Formel: «Salva Religione Catholica.»")
Wenige Tage vor der Eidesleistung erhielt sodann der Dekan des
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Klosters Muri vom Generalvikar zu Konstanz noch folgendes
Schreiben (datiert mit 17. August):

«Hochwiirdiger,
Hochzuverehrender Herr Dekan!

Durch Herrn P. Statthalter zu Klingenberg erhalte ich euer
Hochwiirden neuerliche Zuschrift und wiederholte Anfrage we-
gen des nun wirklich allgemein zu leistenden biirgerlichen Eides
nach der Formel, wie solche bereits die Konstitution wortlich
ausweiset.

Mehrere geistliche Stifter, Kapitel und Partikularen haben
sich bereits bei dem Ordinariats-Rat erholet und Weisung abver-
langt, welches auch nach gepflogener reifer Beratung und in
Erwigung aller Griinde, die dafiir und entgegen angefiihrt wer-
den konnen, abgeschlossen: Dass die geforderte Eidesleistung in
terminis nichts gegen die Religion offenbar Anstossendes ent-
halte und dahero von den Geistlichen, als Biirgern des gleichen
Staats, wenn solche die Jura Civitatis nicht aufgeben, der Lan-
desverweisung sich blosstellen, sohin zum offenbaren Nachstand
des glaubigen Volkes und der Religion selbst diese ihrer Diener
berauben wollen, nicht geradehin versaget werden konne, sondern
nach seinem vollen Inhalte erfiillet und préastiert werden solle:
Zu voller Beruhigung der Gewissen wiinschet und erachtet man
notwendig zu sein, nach abgeschworener Formel die Worte bei-
zusetzen: Wir schworen dies ohne Nachteil der katholischen Re-
ligion.

Der Herr Nuntius Apostolicus ist auch mit dieser Gesin-
nung einverstanden und hat eine #hnliche, zwar etwas ausge-
dehntere Reservation dortseitigen Hrn Kapitularen angeraten,
wird sich aber auch mit dieser oder jeder gleich lautenden gerne
begniigen.

Da nun euer Hochw. indessen auch die Ordinariatsgut Mei-
nung und massgebende Weisung vollen Inhalts zugekommen ist,
so beziehe ich mich kiirzlich auf dieselbe und verdanke die ange-
fiigten Barruelischen Griinde mit ihren Gegengriinden. Allemal
kann man mit sicherem Grunde und gutem Gewissen behaupten,
dass noch dieser wesentliche Unterschied zwischen dem Helve-
tischen und Franzosischen Eid unterwalte, dass nemlich jene
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Regierung noch keinen offenbaren Schritt gegen das Wesentliche
der Religion gewaget — diese aber vor dem aller ersten Eid und
um so mehr vor dem folgenden solche Gesetze sanktioniert und
Eingriffe in das Heiligtum gewaget habe, welche bei dem Jura-
mento quaestionierlich keine gute und justifizierliche Absicht
vermuten liessen. — Was in der Schweiz erfolgen konnte, ist
Besorgnis, nicht Gewissheit und bindet also die Gewissen noch
nicht zum offenbaren Widerstand gegen die gesetzliche Regie-
rung, welcher jeder Staatsbiirger gehorchen muss, so lange er
salva Conscientia und legibus divinis kann.

Dahero wird die Regierung die Reservation der Religions-
freiheit nicht missbilligen oder wenn sie solche iiberfliissig fande,
eine Erklarung geben, mit der man sich beruhigen kann. —
Hochw. Herr, ad evitandum schisma, quod est malum omnium
malorum maximum, miissen und wollen wir alles anwenden,
was geistliche Klugheit anridt und die evangelische Liebe ge-
bietet.

Von ganzer Seele bedaure ich iibrigens ihr erlittenes hartes
Schicksal in Aarau und freuet mich sehr, dass das Directorium
diesen Zerstorern und Feinden der Gotteshduser Einhalt getan
hat.

Ich habe die Ehre, mit vollkommener Anhanglichkeit und

Verehrung zu geharren

Euer Hochwiirden
Konstanz, am 17ten August
1798. Gehorsamster Diener
Gr. Bissingen. Vie. Gen.»

Der 22. August war nun allgemeiner Schwortag und nahm
einen ruhigen Verlauf, indessen zeigte es sich, dass ganze Kirch-
gemeinden den Eid nur unter Vorbehalt abgelegt hatten.
P. Meinrad Bloch hatte beispielsweise in seiner «Erklidrung iiber
den vorgeschriebenen Eid den 22. August 1798 seinen Pfarrkin-
dern vorgetragen»'’) dargetan, dass man den Eid ohne Beden-
ken leisten konne, in dem Sinne, dass er sich nicht gegen die
katholische Religion ausspreche, dass die Sache der Freiheit und
Gleichheit sich keineswegs auf die Religion und die religidsen
Gegenstdnde beziehe — und beigefiigt: «Und man kann, um alle
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Gewissensangst zu ersticken, jenen vom Bischof und dem Apo-
stolischen Nuntius geforderten Zusatz ,Ohne Nachteil der ka-
tholischen Religion und ihrer Rechte’ beisetzen; ich will also hie-
mit die Biirger Agenten darum ersucht haben, Sie mochten die-
sen Zusatz sowohl ad protocollum nehmen, als auch mir ein
Zeugnis davon ausstellen, damit ich es zu meiner Beruhigung
bei allen kiinftigen Ereignissen aufweisen kann.» Und was die
Eidesleistung der Priester anbetraf, fiihrte er aus: «Wenn ihr
auch sehen oder vernehmen werdet, meine lieben Pfarrkinder,
dass auch geistliche und Religiosen aufgefordert werden, diesen
Eid zu leisten und dass sie ihn wirklich leisten, so miisst ihr
euch gar nicht daran stossen. Unser gnadigster Bischof hat es
uns erlaubt, ja Hr. General-Vikar von Konstanz hat uns so gar
aufgefordert und ist in uns gedrungen, um eine Trennung, die
das grosste Uebel der Kirche ist, zu vermeiden. Wir schworen
diesen Eid nicht als Geistliche und Priester, nicht als Religiosen,
sondern als Landeskinder und Staatsbiirger. Als Geistliche und
Priester haben wir unserm Fiirstbischof geschworen, als Reli-
giosen unserm Fiirstabt, und wenn wir als Landeskinder und
Staatsbilirger dem Vaterland schworen, so horen die vorigen Ver-
bindlichkeiten gar nicht im geringsten auf. Nein! Glaubet es doch
nicht, meine lieben Pfarrkinder, wenn man euch will glauben
machen, wir hétten mit euch andere Absichten. Unsere einzige
Absicht ist, das Heil Eurer Seelen zu beférdern. Und um dieses
zu erreichen, werden wir alles aufs Spiel setzen, uns alles kosten
lassen, und selbst unser zeitliches Wohlsein nicht schonen. Jesus
Christus der wahre Hirt Eurer Seelen hat Euch uns anvertraut.
Er wird Eure Seelen von uns fordern und wehe uns, wenn wir
anstatt zu Eurem Heil zu Eurem Untergang mitgewirkt hitten.
Seid also unbesorgt iiber unsere Absichten.» Der Konvent des
Klosters Muri schwur den Eid am 23. August ebenfalls mit dem
Vorbehalt. Einige Konventualen von St. Blasien hatten als Deut-
sche nicht geschworen. Ebenso hatten die Geistlichen und Ka-
puziner in Bremgarten den Eid nicht geleistet, weil der Unter-
statthalter den Vorbehalt der Religion nicht hatte zulassen wol-
len. Da schritt nun Regierungsstatthalter Weber personlich ein
und nahm den widerstrebenden Geistlichen und Kapuzinern den
Eid in Bremgarten am 3. Sept. in Anwesenheit des ganzen Ge-
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richts ab. Ueber die Entwicklung der Dinge im Distrikt Muri
fithrt Leuthold folgendes aus®): «Weber liess am 22. Sept. alle
Agenten des Distrikts Muri im dortigen Wirtshaus zum Lowen
versammeln und fragte sie wegen der Eidesleistung aus. Es
zeigte sich, dass der Pfarrer von Biinzen und Besenbiiren, Mein-
rad Bloch, der Pfarrer Faller von Boswil und der von Muri,
Bonaventura Weissenbach, alle drei Conventualen des Klosters
Muri, das Volk zum Vorbehalt von der Kanzel aufgefordert hat-
ten. Der Eid einer Reihe von Munizipalititen war deshalb un-
giiltig. Laut Beschluss des Vollziechungsdirektoriums mussten
ihn folgende Gemeinden nochmals leisten: Muri, Biinzen, Besen-
biiren, Boswil, Winterschwil, Buttwil, Aristau, Birri, Althdusern
und Egg (7. Okt.). Weber reiste jetzt personlich von Ort zu Ort,
um jede Ungesetzlichkeit zu vermeiden.» Man schwor nun ohne
klaren Vorbehalt. Die drei genannten Konventualen indessen
wurden vor das Distriktsgericht Muri geladen und — wie P.
Kiem erzahlt — «sollten vor ihren eigenen Pfarrkindern (alle
Richter waren aus besagten Pfarreien) sich wegen des Eides ver-
antworten. P. Meinrad tiberreichte dem Statthalter Weber an-
statt der miindlichen eine schriftliche Verantwortung. Dieser
empfing sie mit den trockenen Worten: ,Sie wird zur Verbesse-
rung Eures Handels nichts beitragen!’>*) Alle drei Konventua-
len wurden durch andere Geistliche ersetzt.

Indessen legten sich die Kdmpfe des Klosters mit der Re-
volution nach Erledigung der Eidangelegenheit nicht. Schwer
traf es der Befehl des Vollziechungsdirektoriums vom 15. Januar
1799 an den Biirger Statthalter®®), «die Monche Dechant Koch,
Subprior Borsinger, Statthalter Adalbert Renner, Leodegar
Schmid, Sekretir, Othmar Bossart, Kiichelmeister, Martin Fass-
bind, Kustos, welche alle an den im Kloster Muri geschehenen
Verdusserungen entweder unmittelbar Anteil gehabt, oder we-
nigstens darum wussten, auf die Grenze bringen zu lassen. Thr
werdet denselben durch den Verwalter dero Klosters ein Reise-
geld geben lassen, damit Sie in das zunéchst gelegene Kloster
ihres Ordens gelangen konnen.» Umsonst wandten sich die Ver-
triebenen aus dem Reichsstift Villingen mit Bittschriften und Ein-
gaben an die gesetzgebende Versammlung der Helvetik und an
den Prisidenten der Regierung des Kantons Baden, um ihre

73



Unschuld zu bezeugen. Erst nach drei Jahren fand die Deporta-
tion ihr Ende.

Bis zum Ende der Helvetik standen die Kloster unter staat-
licher Vormundschaft. Das gegenseitige Verhiltnis wurde etwas
besser, als der Staat weniger forderte und sich in der Regierung
ein politischer Richtungswechsel vollzog.

Anmerkungen

1) P. Martin Kiem: Geschichte der Benedictiner Abtei Muri-Gries. 2. Bd. Stans 1891.
S. 284.

?) ebenda. S. 283/284.

3) ebenda. S. 287.

4) Wilhelm Oechsli: Geschichte der Schweiz im 19. Jahrh. 1. Bd. Leipzig 1903. S. 201.

5) Rolf Leuthold: Der Kanton Baden 1798—1803. Argovia, 46. Bd. S. 49.

8) Leuthold verweist auf Kiem II, 265 und bemerkt dazu: ,,Schon 1793 schenkte
er dem kaiserlichen Hofe in Wien zur Fortsetzung des Krieges gegen Frankreich
eine Unterstiitzung von 10000 Gld.,, 1796 weitere 5000.“

7) ebenda. S. 168.

%) ebenda. S. 174/175.

9) P. Martin Kiem: Geschichte der Benedictiner Abtei Muri-Gries. 2. Bd. S. 288.

10) P, Martin Kiem: Geschichte der Benedictiner Abtei Muri-Gries. 2. Bd. S. 289.

1) Akten aus dem Staatsarchiv Aarau, Nr. 5918 Bd. III. Kloster Muri: Revolutions-
zeit 1798—1800.

12) Akten 5918, Staatsarchiv Aarau.

1%) Das Aktenstiick gibt keine nidhere Bezeichnung.

14) Akten 5918, Staatsarchiv Aarau.

15) G. Wiederkehr: Denkwiirdigkeiten aus der Geschichte des Freiamtes 1415—1803,
S. 122/123.

18) Akten 5918, Staatsarchiv Aarau.

17) Akten 5918, Staatsarchiv Aarau. Siehe ‘die Rechtfertigung des P. Meinrad Bloch
an den Biirger Statthalter Weber.

18) Akten 5918. Die betreffende Stelle lautet: ,Quod attinet ad praestationem Jura-
menti, fateor quidem rationes a Paternitate tua in contrarium allatas graves esse;
existimo tamen, illud ad evitanda majora mala praestari posse cum additione
clausulae = Salva Religione Catholica, quo termino generali non solum dogmata,
sed et omnia ad religionem pertinentia comprehendi censentur.”

19) Akten 5918, Staatsarchiv Aarau.

20) Rolf Leuthold: Der Kanton Baden 1798—1803. S. 217. (Argovia 46. Bd.)

2) P, Martin Kiem: Geschichte der Benedictiner Abtei Muri-Gries. 2. Bd. S. 299.

22) Akten 5918, Staatsarchiv Aarau.

74



	Vom Kloster Muri in der Helvetik : der Bürgereid

